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WIENERLANDTAG
Sitzungvom3 .Juli1931.

PräsidentDr .Dannebergeröffnetum16Uhr30dieSitzung.
AufdenPlätzen ,die die verstorbenenAbgeordnetenAnnaGrünwald

undEmilPanoscheingenommenhatten ,liegenLorbeerkränze.
NachEröffnungder Sitzunghält Präsident Dr .Dannebergdenbeiden

verstorbenen Mitgliedern des Landsages folgenden Nachruf ,der vom Hausste¬
hendangehörtwird :

Der WienerLandtag hat in den letzten Tagenzwei Mitgliederver¬

loren . EmilPanoschist im67 .LebensjahrundAnnaGrünwaldim51 .Lebensjahr
gestorben .EmilPanoschwarunter den120Mitgliederndes WienerLandtages
und Gemeinderatesjener ,der amlängsten in diesemSaal gesessen hat .ImMai
desJahres1900 ,vor31Jahren ,ist er zumerstenmalals GemeinderatderStadt
Wiengewählt worden ,hei den Wahlen ,bei denenzumerstenmal ein vierter Wahl¬
körper zustande kam ,bei den Wahlen ,die einen Schritt in derDemokratisic¬
rung des WienerGemeindewahlrochtesbedeutet haben .Er ist damalsin denWie¬

ner Gemeindcratals ein Vertreter des Gewerbesgekommenund sein besonderes
IntoressehatinalldonlangenJahren,dieorihmangchörthat ,denbesonderer
InteressendesGewerbes,desgewerblichenSchulwosens,desgewerblichenEr¬
zichungswesens,dengrossenFragenderHeranbildungdesgowerblichenNanhwuch¬
ses gegoltenund. erhat sich durchjahrzehntelangeArbeitinsbesondereauf
diesemGebietegrosseunddauerndeVerdiensteerworben. 30Jahrelang ,ein
ganzesMenschenalter ,ist EmilPanoschMitglieddes WienerGemeinderatesge¬
wesen.DieseZeitumfasstdieTage,indenendiegrossenProblemederKommu¬
nalisierungdasWienerGemeindelebenbeherrschthaben .EmilPanoschhatseinen
Manngestellt in all denbitterenZeitendesKriegesundnachdemKriege
under warmit dabei in der Zeit des Aufbaues .EmilPanoschwarimmerein
Mann ,der treu seinerUeberzeugungseinePflicht erfüllt hat ,der mitgrossem
Eifer und grosser Selbstlosigkeit ein Mannernsten Wollensundsachlicher
Arbeitgewesenist .

AnnaGrünwaldhatnurverhältnissmässigkurzeZeitdemWienerLand¬
tag undGemeinderatangehört .SiewarMitglieddiesesHauseserst seitden
WahlenimMai1927 ,Sieist aberschonvorherimpolitischenLebentätiggewe¬
sen ,unmittelbar nach dem Umsturz als Wiener Vertreterin im alten niederöster - ¬
reichischen Landtag ; sieist schon lange vor demKriege eine Vorkämpferinin

derWienerArbeiterinnenbewegunggewesen,eineVorkämpforinfürdiepoliti¬
schonRechtederFrauen ,für denArbeiterinnenschutz,für denMuttorschutz .
AlsKindeinesMannes,derindenAchtzigerjahrendasbittoreLosdesverfolg-¬
ten Arbeiters in den Tagen des Ausnahmezustandos mitgemacht hat hat sic

all die LeidonameigonenKörperals Kindkennengelernt ,derenBokämpfung
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sic sich spätor so cifervoll gewidmethat .Einc licbenswürdige Frau ,die

sichinsbesondoreallonFragenderFürsorgegowidmethat ,istmitihraus
unseremKreisdahingegangen .

Der Landtagist umfersönlichkeiten ärmer geworden .Siewaren
weitveneinanderentferntdurchihreWeltanschauungunddurchihrepolitische
Ueberzeugung.Aberwasbeiden,EmilPanoschundAnnaGrünwald.gemeinsamwar,
das waren die Tugenden ,deren die Demokratie gerade in se harten Zeiten ,wie

es die jetzigen sind,besondersbedarf ,die TugendendesPflichtbowusstseins ,
des Verantwortlichkeitsgefühls ,des Arbeitseifers und der Selbstlosigkeit .

MitdorKlageumdie Totenmagsich die Hoffnungerheben ,dassauchausder
jungen Generation so tüchtige Menschenfür den Dienst am Velkeerstchen

mögen ,wiees EmilPanoschundAnnaGrünwaldgewesensind .Ihr Andenkenwird
im Wiener Landtag in Ehren gehalten werden .

Es wirdsodannin die Tagesordnungeingegangen.
St . . Linderreferiert über die Gesetzesvorlage betreffend Aenderun .

gender Verfassungder BundeshauptstadtWien- Erweistdar auf hin ,dassdie
Bundesverfassungsnovelleaus demJahre 1929die BehandlungderImmunitäts-¬
fälle insofernegeänderthat ,dasssie nunmehrdemNatienalratfür dieBe¬
schlussfassungüber die Auslieferungeine sechswöchigeFrist setzt .Dieta¬
gungsfreieZeit ,die sichzwischendenbeimNationalrateingeführtenSessio¬
nenergibt ,wirdindieseZeitnichteingerechnet.DadieImmunitätderLand-¬
tagsabgeerdnetengemässArtikel96diegleicheist wiediedeMitgliederdes
Nationalrates,soergibtsichdieFrage ,wasuntertagungsfreierZeitzu
verstehon ist ,wenn der Wiener Landtag nur fallweise Sitzung hält undkeine

Sessionenhat .DaderObersteGerichtshofderMeinungist ,dasseszweifelhaft
wäre ,obfür die Landtage ,die keineSessionenhaben ,die ganzesitzungsfreie
Zeitals tagungsfreieZeitzugeltenhat ,empfiehltes sich ,dieseFrage
gesetzlichzuregeln .NachdemEntwurfsollnundieZeitvom15 .Julibis15.
Septemberals sitzungs - undtagungsfreieZeiterklärt werden .Jedochsoll
die Möglichkeitgegebenwerden ,auchin dieserZeit bei dringlichenAnlässen
denLandtageinzuberufen . - Im§ 62wirdder Magistrats -DirektiondasRechtauf
Antragstellungin den Kommissioneneingeräumt ,wei dies in denAusschüssen
derFallist . -Beiden§ §91,96,98,99,101und113sollderAusdruck"staat-¬
licherWirkungsbersich"durchdenAusdruck"mittelbareBundesverwaltung"er-¬
setzt werden. -SieAenderungender§ §101und113sellenunklafenKompetenz-¬
bestimmungenmehrKlarheitgeben. -DurchdieNeustilisierungdes§126werden
AenderungenbetreffenddasAnfragerechtvorgeschlagen ,die sich aufGrund
derbisherigenPraxisergebenhaben . -Der§ 136soll entfallenund
im§ 15Absatz2 soll einNachsatzangefügtwerden ,wonachderGemeinderat
seine Auflösungselbst beschliessenkann .

Abg.Gschladt( . . )bemerkt,dassseineParteigegendievorge¬
schlagenenAenderungenkeineEinwendungenin grundsätzlicherHinsichterhebe.
Auchder Bgstimmungdes§ 15 ,wonachder GemeinderatseineAuflösungselbst

Laetbeschliessenkann ,bereitenwirkeineSchwierigkeit ,da sich ähnlicheBestim¬
mung1auchinanderenLandesverfassungenfindeh .Allerdingskönntediese
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Bestimmung,wennsie iiloyalgehandhabtwürde,zuGewaltmassnahmenführg.
Wirhoffenjedoch ,dassdieMehrheitzusolchenMittelnnichtgreifenwird
undunsin dieserBeziehungg M gegebeneVersicherungenbestärkenunsin
dieserErwatung.Abg.GschladtbegründetsodanndievonseinerParteigestoll-¬
tenMinderheitsanträge.ZunächstdenbezüglichdesKontrollamtes.Erweist
daraufhin ,dassdieBestimmungendes§73derVerfassungüberdasKontroll-¬
amtdurchausungenügendsind . Eswäresehr naheliegendgewesen ,demKontroll-¬
amt nach demMuster des Rechnungshofesjene Selbstständigkeit undUnabhän¬
gigkeitzugeben ,die es ihmermöglichenwürden ,die Kontrollestrengobjektiv
zuüben ,Beanständigun?'vorzunchmen,seinewarnendeStimmezuerhebenund
AnregungenzuAenderungenzugeben.WirhabenindieserBeziehungwiederholt
Anträgegestellt ,denenabernichtstattgegebenwurde. Wirersuchendemeinen
vonunsgestelltenMinderheitsantragheutezuzustimmen. -Wirhabenauch
wiederholtKlagenüberdie Handhabungdes§ 89 ,jenesParagraphenderdieKom-¬
petenzdesGemeinderatesumschreibt,erhoben.TrotzderklarenBestimmungendiesesParagraphenwirddieVorschrift,dassineinerReihevonFällender
GemeinderatdasletzteentscheidendeWorthat ,nichteingehalten.Sowurde
dieklareBestimmungdes§89 ,dassderGemeinderatbeiderAufführungvon
NeubautenaufKostenderGemeinde,dieeinengewissenBetragüberschreiten
das letzte Wortzu sprechenhabe ,vonder Mehrheitdahinumgedeutet ,dassesnur

sichhiebei/umdieErteilungderBaubewilligungnachdenBestimmungender
Bauordnunghandle .In Wirklichkeitgehtes beidieserBestimmungdarum ,dass
derGemeinderatdieVerantwortungdafürübernehmensollobaufdasVermögen
derGemeindezumZweckederAufführungeinesNeubauesgegriffenwerdensoll
unddemGemeinderatsoll dasRechtvorbehaltenbleiben ,überdasGutderGe¬
meindezuentscheiden .Unswirdhierimmerentgegengehalten ,dieKostenfrage
seihiernichtentscheidend,dadieKostenimBudgetenthaltensind. Wirhaben
wiederholtaufgezeigt ,dassdaseinIrrtumist .DasBudgetist blosseinRah-¬
men,dieVerfügungaber,wieinnerhalbdiesesRahmensmitdemGemeindegut
verfahrenwird ,solldemGemeinderatvorbehaltenbleiben .Wirschlageneine
solcheStilisierungdieserBestimmungvor ,dieihreUmdeutungnichtmöglich
nachtzEineähnlicheKlarstellungwünschenwirin unseremMinderheitsantrag
bezüglichderErwerbungunbeweglicherGüteroderihnengleichgehaltener
Rechte,wennderKaufpreis,einenbestimmtenBetragübersteigt.Auchbezüglichn 37 /

derSubventionsfrageim§( 3 ,( owünschenwirdurchunserenMinderheitsantrag
einemöglichsteKlarheitherbeizuführen.UnterderchristlichsozialenVerwalltuob

ist dieEntscheidungdarüber,/einemSubventionsansuchenstattgegegennwerden
sollodernicht ,immerdemGemeinderatzugestanden.Eshandeltsichhier
unterUmständenja umhochpolitischeFragen,denichtverschleiertwerden
dürften .Die Fassungdieyes Punkteswurdegewaltsan „gedeutet ,78dassder Gemeinderatnurdort zu entscheidenhabe ,wodon ubventionen. . .. .. .- 5 . gegeben werden sol¬

len ,nichtaberin jenenFällen ,woSubventionsansuehenabgelehntwerden
sollen .UnserMinderheitsantragbezwecktnun ,eineklareTextierungzuschaffeSubventions - ¬
wodurchdemGemeinderatinallen/Fällenesermöglichtwerdensoll ,dasJaoderNein zusprechen .
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Unsereweiteren Anträge gehen dahin ,die ZustimmungzuZuschuss¬
kreditennurinunaufschiebbarenFällendemderzeithiezuberechtigtenamts-¬
führendenStadtratfürdasFinanzwesenzubelassen ,sie aberin derRegel
demFinanzausschussvorzubehaltenunddieziffernmässigeKempetenzgrenzen
für denMagistratbei einmaligenAusgabenvon25 . 000Schillingauf15. 000
SchillingundbeiwiederkehrendenAusgabenvon250eSchillingauf1500
Schillingherabzusetzen.GegenbeideAnträgeist nichtseinzuwenden.Obwohl
dieMehrheithinsichtlichdesvorletztenAntragesversuchthat ,einenHandel
einzuschieben ,halte ich denAntrag aufrecht . Derletzte Antragbe¬
zweckt,dieFüllevonMacht,dieindieHändedesMagistratesgegebenist ,
zuvermindern.AuchindiesenAngelegenheitenist dieKellegialeBeratung
derVolksbeauftragtennotwendig,dasVolksollmitbestimmenunddieVolksbeapf.
tragtansellendieEntscheidungtreffen .UnsereAnträgesindkeineJustamentse
anträge ; wirsindderUeberzeugung,dasssie notwendigsindunddasssiein
dieVerfassungleichteingebautwerdenkönnen. )Beifallbeider . . )

Abg.Dr .Wagner( . . )stelltzunächstdieFrage,wasdieVerfassungs¬
änderungüberhauptfür einen Zweckhabe .Zuhächstschien der AnlasszurVer .
fassungsänderungdie HerabsetzungderZahlderMitgliederdesLandtagesven
1ooauf90zusein.DieHerabsetzungwirdabernichtdurchgeführt ,daAbg.
BermannimAusschusserklärthat ,beiderMehrheitseiengrosseZweifelüberderHerabsetzung
die Zweckmässigkeit/aufgetauchtundmanbleibedaherbei derZahlvonloe
Abgeordneten.Dieser Anlasszur Aenderungder Verfassung ,dieauf
den Leibder gegenwärtigen Mehrheit zugeschneidert ist ,fällt also weg .
Dazukommtnoch,dassdieAdaptierungsbestimmungenganznebensächlicherNatur
sind . .Anlass zur Verfassungsänderung sind verfassungsmässige Beschwerden .

offenkundigeBeschwerdenundSchmerzenderMitgliederdesMehrheitdieses
Hauses.SiebetreffendieImmunität,dieSinnundZielderganzenVerfassungs-¬
änderungist .DeshalberhältdieVerfassungdieneueBestimmung,dassdie
Zeitvom15 .Julibis15 .SeptemberkedenJahresalssitzungs-(tagungs-freie
Zeitgilt .UeberdieFragederVerfassungimallgemeinenwirdmanüberhaupt
nochredenmüssen.InmirhatsichdieUeberzeugunggebildet ,dassdieEr¬
richtungunsereskleinenStaatesals Bundesstaatin jederBeziehungein
verfehltesExperimentist .DerVerwaltungsapparatist fürdienotleidende
WirtschaftvielzuteuerundeineReformderBundesverfassungwieauchder
Verfassungen,diesichKänderundGemeindengegebenhaben,wirdabsolutnot-¬
wandigsein .ObsieschonindernächsttenZeiterfolgt,kommtdaraufan ,ob
die Aktionder Regierung ,auf demGebieteder Verwaltungsehrwesentliche
Ersparungenzuerzielen,sichaufgrundlegendeSchädenerstrecktoderobes
beimWeiterwurstelnbleiht .DieVerhältnissewerdenunszwingen,eineVerfassungs
änderungzutreffen ,unddannwirddasSchicksalderVerfassungüberhauptauch
dasSchicksalderVerfassungdesLandesWiensein .( Rednersprichtfort ).

- . - . . . . . - - - . - . - - -- . - - . - - -FrühererSchulschluss.
DerStadtschulratfürWienhataufGrundderErmächtigungdesUn¬terrichtsministeriumsangeordnet,dassdasheurigeSchuljahrmitSamstag,den

11 .Juli ,abgeschlossenwerde.AndiesemTagefindetauchdieZeugnisverteilung
statt .DieFerienbeginnenalso mitSonntag ,den12 .Juli .- . . . . . - - ¬472
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Abg .Dr .WagnerbesprichtsodanndievorliegendenMinderheitsanträgeund
bemerktzunächst,esbesteheeindringendesBedürfnisanderKlarstellung
derBestimmungendes§ 89 ,wiesie derMinderheitsantnagdesAbg .Gschladt
verlangt .DassdenGemeinderatals diehöchsteentscheidendeInstanzderGe¬
meindenicht nur die Bewilligungeines Bauvorhahens ,sondernauchdieBewilli¬
gungder Kosteneines Gemeindeneubaueszu interessieren hat ,stehtausser
allemZweifel .DieBewilliungderKostenist sogardie primere ,dieent-¬

betreffande
shheidendeFrageundes ist eineHucheleizubehaupten ,die/Verfassungs-¬

bestimmungbewzeckeetwasanderes .WennmanunsdasRecht ,in dieKosten
vonGemeindeneubautendreinzüredenbestreitenwird ,wirdmanunsdasLeben
hierunerträglichmachen.Dasselbegilt vonderKompetenzbestimmunghin¬
sichtlichderGrundankäufe.WasdenMinderheitsantragbetrifft ,dersichauf
die sogenannten ausserordentlichen Kompetenzen ,manmöchte fast sagen ,das

NotverordnungsrechtdesFinanzreferentenderGemeindebezieht,semussman
dieFragestelleh ,wozuesüberhauptverfassungsrechtlicheBestimmungen
gibt ,wennderFinanzreferentohneirgendeineInstanzderGemeindevorher
zufragen ,sichselbstKreditebewilligendarfundnurdieVerpflihhtung
hat ,darüberperiodischzuberichten .Manhatunsals Kompensationfürunseren
Antrag ,dassderFinarzreferentverpflichtetsein soll ,wenndies ohneerheb¬
licheNachteilegeschehenkann,dieGenehmigungdesFinanzausschussesfürdann
Zuschusskreditzeinzuholen ,angeboten ,wir mögen/darauf verzichten ,dassder
periodische Bericht über die Zuschusskredite erstattet wird .DiesesAngebôt

Kontroll¬mussten wir selbstverständlichablehnen ,da wirdamitdasletzte/Recht
das der Oppositionzusteht ,aus der Handgegebenhätten .Imübrigenlegt
die Verfassung ohnedies schon den Fonanzreferenten die Verpflichtung zur

EinholungderGenehmigungvonZuschusk-reditenauf .DerRednerschliesst
mitderErklärung ,dassseineParteidievorliegendeVerfassungsnovellefür
gänglichunnötighalte ( LebhafterBeifall bei derElL. )

NachdemSchlusswortdesReferentenSt- -LinderwirddieVorlage
unterAblehnungderMinderheitsanträgeinersterundzweiterLesungange¬

nommen.AusArtikelII wirdderirrtümlichin denschriftlichenAntragder
KommissionübernommeneGassus" diedurchPunkt1 desArtikelsIBestimmte
Zahl der Mitgliedes der Gemeinderatesist aber erst der nächstenGemeinde¬
ratswahlzugrundezugegen"gestrichen.

St. . LinderberichtetsodannüberdieGesetzesvorlagebetreffend
die Vornahmeder nächstennachVormautbarungdiesesGesetzesstattfindenden
WahldesGemeinderatesundderBezirksvertretungen.St . R.Linderhebthervor,
dassdieBgstimmungdiesesGesetzesnurfürdienächsteWahldesGemeinde-¬
rates undderBezirkevertretungengeltensolle .Esistbeabsichtigt,wenn
danneindefibinivesWahlgesetzgemachtwird,andereBestimmungenplatzgrei¬
fenzulassen ,ImGanzenundGrossenlehntsichdasGesetzandieBestimmun¬
gendesBundesgesetzesbetreffenddieahlzumNationalratan ,sobezüglich
desAltersder Wahlfähigkeitundder Wählbarkeit ,ferner hinsichtlichder
Bestimmung,dassfürdienächsteGemeinderatswahldieBürgerlistengelten
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VI .Blattsolkn ,diefür dieNationalratswahlaufgelegtwurden .Essoll nureinRekla¬
mationsverfahreneingeschobenwerden ,dases ermöglicht ,bis zumTage
der WahlRichtigstellungender wahlfähigenPersonendurchzuführen .Auchdie
beidenErmittlungsverfahrensindausdemBundesgesetzübernommen.Wichtig
ist nochdie Bestimmungdes§ 5 ,wonachfür denFall als die nächstenWahlen
in denGemeinderatgleichzeitigmitdenWahlenin denNationalratstatt -¬
finden ,dieBestimmungenderNationalratswahlordnungGeltunghabensollen.
DerBerichterstatterbittet ,demGesetzezuzustimmen.

Abg .Dr .Kolassa( . . )bemerkt ,dieses Gesetzwerde ,kein
Prunkstückin einerkünftigenGesetzessammlungsein . Eswirdnichtnurbei
denJuristensondernauchbeidenjenigen,dieeswerdenanwendenmüssen,
keinenAnklangfinden.Eswäreeinfachergewesen,dieWahlordnungfürdenGe-¬
meinderatnur insoweit zu ändern ,als eben neue Grundlagenfür dieWahl
eingeführtwerden. Essindin dasGesetzabernochandereFragenhinain¬
gezogenworden ,dio zur Folgehabenwerden ,dass das Gesetzbei seinerAn- ¬
wendungsehrgrosseSchwierigkeitenbereitenwird .UnserenBemühungenist
es gelungen,dieVorlage ,wiesie unsunterbreitetwurde ,in einigenPunkten
zuändern .Sohabenwirdie AufnahmederBostimmungerwirkt ,dassbeiAufnahme-¬
undStreicherunbsbegohrendiezumNachweisederWahlberechtigungerforderli¬
chenUrkundendemBegehrenanzuschliessensind .Ursprünglichwarbeantragt
dassdieseUrkundennichtdemBegehrenangeschlossenwerdenmüssen,sondern
dasssie nurbeiderEinbringungvorgwiesenwerdenkönnen.SpeziellwirWäh-¬
ringerhabeneinegewisseErfalrungdarin ,wieWahleninWiengemachtwerden,
undhabendaherdie Aufnahmeder obgenanntenBestimmungerwirkt .Weiterhaben
wirdurchgesetzt,dassdann ,wennjemanddenordentlichenWohnsitznach
AbschlussdesWählerverzeichnissesinnerhalbdesGebietesvonWienverlegt

hat ,keine Wahlkarte ausgegeben wird .Die Ausfolgung von Wahlkarten indie - ¬

senFällenhätte einemgrossangelegtenSchwindelTürundTorgeöffnetund
nachdenErfahrungen,diewirundspeziellwirWähringermitdieserEinrich¬
tunggemachthaben ,habenwirWertdaraufgelegt ,dassin diesenFälleneine
Wahlkartenichtausgegebenwird .Auchder Mehrheit ,die ,wieichannehmen
will ,aufReinheitderWahlenhält ,kanneinesolcheBestimmungnichtangenehm
sein .Weiterist überunserenAntragein Pasusaufgenommenworden ,dassdas
ErgebnisdesErmittlungsverfahrens,undzwardieGesamtsummederabgegebenen
gültigenStimmen,dieWahlzahl,dieeinzelnenParteisummen .dieNamenderals
gewähltErklärtenunddieZahldernochzubesetzendenMandatevonderBe¬
zirkswahlbehördezuverlautbarensind .Wirhabenes aberaucherebt ,dass
sich nachAbschlussdes Wahlverfahrensbei einemSprengelsich dannapäter

beiderBezirkswahlbehördeaufeinmaldeshalbDifferenzenergebenhaben,
weilin irgendeinemKaffeehaushundertStimmenverschwundensind .Wirstellen
dahereinenneuenAntrag ,dassin ArtikelI Paragraph6 einneuerPunkt12
angefügtwerde ,der folgendenWortlauthat : " §28derGemeindewahlordnung
erhält als zweitenAbsatzfolgendeBestimmung: DerSprengelwahlleiterhat
nachBeendigungderWahlhandlungdasErgebnisderStimmenzählungdurchAn¬
schlaganderEingangstüredesWahllokaleszuverlautbaren".Auchdiese



Gemeinderatvom3 .Juli1931. VII .Blatt
ForderungmüsstedorMehrheitbei ihremWunschnanhReinheitderWahlenan¬
genehm sein .Eine Anzahl der von uns gestellten Anträge ist leider nicht an¬

genommenworden .Sovor allemnicht der Antrag ,dass Name ,Geburtsjahr ,Beruf
und Wohnortder Personen ,die in das Wählerverzeichnis aufgenommenoder
ausdemselbengestrichenwurden ,imAmtsraum,in welchemdieWählerverzeich¬
nisse aufliegen ,unter Anführungdes Datumsundder Zahlderbetreffenden
Entscheidung durch Anschlag unter Beisetzung des Tages desselben zuver¬

lautbarensinduncauchnichtderAntrag,dassgegendieEntscheidungdes
MagistratsvendenhiedurchBetroffenenundvonjedemWahlberechtigteninner¬
halbeinerWochevomTagederZustellungderEntscheidungbezw .vomTagedes
AnschlagesderNamenderPersonen ,die in dasWählerverzeichnisaufgenommen
oderausdemselbengestrichenwerden,dieBerufungbeimMagistratandieBeru-¬
fungskommissioneingebrachtwerdenkann .ManhatauchunserenAntragalsüber.
flüssig erklärt ,dass zu Beisitzern undErsatzmännernderSprengelwahlbehörder
in der Regel nur soidhe Personenzu berufen sind ,die im betreffendenSpren¬

gelihrenWohnsitzhabenunddassdieBestellungallerBeisitzerundErsatz¬
männerdurchdenBürgermeistererfoggt .Wirhabenes in Währingerlebt ,
dassLeute ,die amRandevonNeustift wohnenals BeisitzeroderErsatzmänner
in Wahlsprengelgesetztwurden,dieamGürtelliegenundumgekehrt.Und
schondaszeigtwiewenigüberflüssigunserAntragist . Wirhoffen,dassman
sich bei dennächstenWahlenauchwirklichan die VorschlägederParteien
haltenwird . Wirhabenfernerfür denzweitenunddrittenSatzdeszweiten
Absatzesdes§20eineneueTextierungvorgeschlagen,dieverhindernsoll ,
dassdoppeltgewähltwerdenkann ,AuchdieserAntragist abgelehntworden.
SchliesslichhatmanauchunserenAntragabgelehnt,dassalsWahllokalenur
Räumlichkeitenin Gebäudenverwendetwerdendürfen ,dieausschliesslichoder
zumüberwiegendenTeile öffentlichenZweckendienen .Es ist eine unsererEr¬
fahrungen,dassdieFreiheitderWahlbehindertwird,wennsichdasWahl-¬
lokalnichtin Gebäudenbefindet ,die frei vonjedemDrucksind .Dasgilt
vorallemfürdieGemeindewohnhäuser .BahabenwirschoneinRechtzufer¬
dern ,dassesdenMieternvonGemeindewohnhäusernermöglichtwird ,ausserhalb
dasHausesindemsiewohnenzuwählen.Abg.Dr .Kolassawiederholtseineeinga
gemachteBemerkungdassdasGesetzkeineZierdeist unddassseinePartei
die Verantwortungfür dasablehnenmüsse ,wasetwabei denkommendenWahlen
geschehenkönnte. Wirhabenallesunternommen,umdieReinheitderWahlzu
ermöglichenundeswäreunsliebgewesen,wennmansichdaraufbeschränkt
hätte die WahlordnunganbereitsBestehendesanzugleichen ,sonstaberkeine
AenderungenvorgenommenhätteundesspäterenZeitenvorbehaltenhätte ,eine
ordentliche ,leichtverständlicheundleichtzuhandhabendeWahlordnung
zumachen( LebhafterBeifallbei der . . )

UeberausausführmichnimmtAbg .Dr .Wagnerzur VorlageStellung .
Ererklärt ,dassessichbeiderFragederWahlordnungvorallemdarumhan¬
delt ,obdieGrundsätze,dievonderBevölkerungverlangtwerden ,in derWahl-¬
ordnungverankertsind .InderBundesverfassungheisstes :Oesterreichist
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einedemokratischeRepublik .Unddennochgibtes Leute ,diedemgesamten
gesatztenRechtals Skeptikergegenüberstehen .Ich hätte mir eineandere
Entwicklunggewünscht.Werglaubtheutenoch ,dassOesterreicheinedemokra¬
tischeRepubliksei,woist danochdieWahrheit?Vieles ,wassoschönaufdem
Papiersteht,istnichtsanderesalsbedrucktePhraseundmitdemGesetz
wirdleichtfertigumgesprungen.DiesundnichtzuletztdieschlechtenWahl-¬
ordnungensindanderSkepsisschuld ,die demgesatztenRechtentgegen¬
gebrachtwird .DiedemokratischeRepublikbrauchtdasRepräsentativsystem,
dennsokleindieRepublikkst,ist sie wiederzugross ,umdemVolkdieHerr-¬
schaftzuüberlassen .Soist VolksabstimmungundVolksentscheidnurein
Trostin derVerfassung.DasRepräsentativ-system,dieMaskevorderDemokratie
ist auchinOesterreichnotwendig,wieüberall ,woDemokratieangewendetwer-¬
densoll ..

* . . . . . . . DieHerrenvonderMehrheit
diesesHausessindsichnochniebewusstgeworden,welcheOpferdasBürger¬
tumgebrachthat ,alsesderErrichtungeinesgleichenundgeheimenWahl¬
rechteshzugestemmthat .UndwennheuteKreisevonBürgerlichen,vonNicht-¬
sozialdemokraten,wennmittelständischeSchichtendemStaatemiteinerge¬
wissenFremdheitgegenüberstehen,sosehenSieinIhrenAugennach ,obnicht
ein grosserSplitter derinnensteckt .Wirhabenin Oesterreichdasweitgehends¬
teWahlrecht,dasesüberhauptgibt. AlleBundesbürgersindvordemGesetze
gleich ,alleVorrechtesindabgeschafft .AbereinVorrechthabenSienichtab¬
geschafft,einVorrechthabenSiefestverankert:dieBevorrechtungderPartei
habenSienichtfallengelassenundwollenSieauchnichtfallenlassen.
DerParteiegoismushatsichfestgesetztunder wirddenStaatnochverder¬
ben .DerAusdruckdesParteiegoismussinddieWahlordnungen .Wirhabeneine
unerhörteZahlvonAbgeordneteninunseremStaate ,undesit eineallgemeine
Erkenntnis,dassdas ,waswiraufdiesemGebietehaben,zuvielist .Sehrwenig
überzeugendsindimBerichtderKommissiondieGründefürdieAblehnungeines
TeilesunseresAntrages.Eswirddortgesagt,mandürfedemNationalratnicht
vorgreifen.AndereLandesverwaltungenhabenkeinederartigeBedenkengeäussert
WasihreWahlordnungbegeht,ist einWahlrechtsraubvoneinerWahlzuranderen
BeidenGemeinderatswahlenimJahre1923wurdenimganzenStadtgebiet
1,017,63gültigeStimmenabgegeben.DavonentfielenaufdieSozialdemokraten
573 . 306 ,auf die Christlichsozialen338 . 580 ,auf die Gorssdeutschen50 . 357 ,auf
diebürgerlicheArbeitspartei17. 669,aufdienationalenJuden24. 253undauf
die Kommunisten13. 170 .MandatejedocherhieltennurdieSozialdemokraten
unddieChristlichsozialen;dienationaannJudenerhielteneinEim .Mandat.

.DieanderenParteienmitfast100. 000Stimmengingenleeraus .Eshatmichin
derKommissionmitSarkastischerHeiterkeiterfüllt,alsDr.Dannebergsich
mitPathesderimungünstigstenFallevielleicht30. 000Menschenangenommen
hat ,diebeiderWahlvoneinemBezirkin denanderenBezirkwählengehen
müssten.DasSchicksalder100. 000MenschenaberliessDr .Dannebergvollständ:
kalt . Esist nicht gut,wennmanan der Stimmungder Bevölkenungachtlosvor-¬
beigeht.DieBevökerungsagt ,dasWahlrechtseieinVersicherungswehlrecht ,476
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einePolizzefür die grossenParteien .Soein WahlrechtführtzurVeralte¬
rung undzur Verkalkungdes politischen Lebsas,es führt zumBenzentum.
DieZahlderer ,die mit denstarren Listennicht einverstandensind,wird
immergrösserundvielewünschen,dassein näheresVerhältniszwischenWäh-¬
ler undGewähltenbestehensoll -Sie aber hörengerneüber dieBevölkerung
hinweg. Wennwirein besseresWahlrechtgehabthätten ,hättenwirmittenin
der Heimwehrgeschichteeine Wahlmachenkönnen,umden HerrenGelegenheit

zu geben,esbesser zu machenals die anderenes getan haben .Ahg .Dr .
WagnersprichtdanneingehendzurFragedesGrundmandatesundverweistdabei
auf das LandOberösterreich ,das ein Zählwahlkreisist ,da dieWahlbehörden
in Oberösterreich die Parteilandessummenermitteln und feststellen ,auf

wievielMandatejedeeinzelneParteiAnspruchhat .Gegenüberderoberöster-¬
reichischenWahlordnungist dieWienerGemeindewahlordnungsehrunterschie-¬
den .( Rednersprichtfort-SiehehächsterBogen).
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EsgibtsehrernsteStimmen,diedieDurchführungvonGrundsatzwahlenver-¬
langen.DasGebotderReinlichkeitverlangtmitallemNachdruck,dassGrund-¬
satzwahlengemachtwerden.SiemüssenesdenLeutendurchdieWahlordnunger¬
möglichen,imGemeinderatundLandtageineVertretungzuerlangen .Ichbin
gewissnichtdafür ,dassjederQuerulantundjederSplitterdasRechthat ,
hiervertretenzusein .Aber,wennwirverlangen ,dassdreiProzentderStim-¬
menaufgebrachtwerdenmüssen ,so ist die Erreichungdieser Zahlgar nichtso

doch

leicht;handeltessich/dabeium30. 000bis50. 000Stimmen!Wirmusstenin
KommissiondieeigenartigstenArgumentegegendieseForderunghören.Dawurde
gesagt,eskönntendieJüdischnationalenunddieKommunistenindenGemeinde-¬
ratkommen.IchbinderMeinung,dassdieseParteien,wennsie30. 000bis
35 . 000Stimmenaufbringen,nurhereinkommensollen .DaswäreeineWarnungfür
dieMehrheit ,

IchhegekeineswegsdieBefürchtung,dassesmöglichwäre,die
nationaleParteiausdemGemeinderatzuentfernen .DiegesundeKraftdesna-¬
tiomalenGdankenswirdwiederimstandesein,grosseMassenmitzureissen.

GemeinderatDr .WagnerpolemisiertdanngegendieBestimmungen
dieeinmaldenLandtagsabgeordnetenalsGemeinderatundumgekehrtbezeichnen.
DieseAuffassungwiedersprichtderBundesverfassung.BesondersscharfwendetsichRednergegendiestarreListe.EineLockerungderstarrenListewurdeinder ,

Kommissionverworfen.DieBevölkerunghatfürdiesesSystemeinbösesWort
geprägt.DiesesWortwirdleben,wennBewegungen,wiedieHeimwehr ,längsttot
sind,weilalleslebt,wasinnerlichwahrist .DiesesWort,dasdiesenStaatals
einenParteistaat,jasogareinenParteistallbezeichnet,wirdnichtverschwin¬
den,wennnichtallenersntenParteinenGelegenheitgegebenwird,hiervertre-¬
tenzusein .Dasist wahreDemokæatie.Wennsieeingehaltenwird ,dannmögen
sichernsteMänner,ernsteSorgenumdieZukunftderDemokratiemachen.(Beifa.

AbgeordneterGschladt( . )stelltandemGesetzaus ,dassesalseine
KompinationvonvierverschiedenenGesetzenindieserFassungvollkommenun-¬
verständlichsei. EsdaherunerlässlichderLandesregierungdenAuftragzugel.
eineTextverordnungzudemGesetzzuerlassen.ErstelltfolgendenAntrag:
AlsArtikel3ist anzufügen:DieLanderegierunghatdieWahlordnungfürdieVornahmedernächstennachVerlautbarungdiesesGesetzesstattfindendenWahldenGemeinderatesundderBezirksveftretungenmitdemvollständigenTexte,nötigenfallsmitgeändertenParagraphierungenzuverlautbaren.

AbgeordneterBermann(Sozialdemokrat)beantragtin Efgänzungzudem
vomAbggærdnetenDr.KolassainderheutigenSitzunggestelltenAntrag

inden§30,Absatz2derWahlordnungeineBestimmungaufzunehmen,wonach
dieBezirkswahlbevhördedieWahlergebnissederWahlsprengelzuüberprüfen
undetwaigeIrrtümmerindenermitteltenzahlenmässigenEggebnissenzube¬richtigenhat .

NachdemSchlusswortdesBerichterstatterswirddasGesetzinbei¬denLesungenangenommenundfolgendeAnträgezumBeschlusserhoben:AntragDr.Kolassa,wonachderSprengelwahlleiternachBeendigungderWahlhandlungdasErgebnisderStimmenzählungdurchAnschlaganderEingangstürdesWahllokalszuverlautbarenhat ;derErgänzungsantragBermann,WonachdieBezirkswahlbehördedieWahlergebissederWahlsprengelüberprüftundetwaigeIrrtümerindener-¬mitteltenzahlenmässigenErgebnissenberichtigt,sowiederAntragDr .GschladtaufErlassungeinerTextverordnuggfürdiesesGesetz.DieübrigenAnträgewer¬denabgelehnt .

PräsidentDr.Dannebergschliesstum20. 30UhhdieSitzung.Bogenab-¬fertigung20 ' 50Uhr.
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